
 
 

 
Stadt Langenfeld Rhld. 
Referat Recht und Ordnung 
Konrad-Adenauer-Platz 1 
40764 Langenfeld 
Telefon: 02173/794-2350 
Telefax: 02173/794-9-2350 

Email: bjoern.schnaubert@langenfeld.de 

 

Antrag auf Erteilung eines Ausnahmegenehmigung nach § 46 StVO 
für Handwerker oder ambulante Pflegedienste 

 

Firmenname 
 
 

Branche/Handwerk 
 
 

Geschäftsführer/Inhaber 

Name 
 
 

Vorname  

Firmensitz 

Straße /Hausnr. 40764 Langenfeld 

Tel.: 
 
 

Fax-Nr.:  

 

Hiermit beantrage ich die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung nach § 46 StVO für 
Handwerker, sog. Handwerkerparkausweis bzw. Pflegedienste mit 

 Gültigkeit im Kreis Mettmann (in den Städten Erkrath, Haan, Heiligenhaus, Hilden,                                                
Langenfeld, Monheim am Rhein, Mettmann, Ratingen, Velbert und Wülfrath) – 
Pflegedienste 
   

 mit Gültigkeit im Regierungsbezirk Düsseldorf (nicht für ambulante Pflegedienste) 
  

 mit Gültigkeit für das Land Nord-Westfalen  (nicht für ambulante Pflegedienste) 
 
Für folgende Fahrzeuge meines Betriebes: 
 

Nr. Amtliches 
Kennzeichen 

Fahrzeugmarke Aufbau (Kasten, 
Pritsche, Werkstatt) 

Anfallende  
Jahresgebühren 

1. ME -  
 
 

             EUR 

2. ME -  
 
 

             EUR 

3. ME -  
 
 

             EUR 

4. ME -  
 
 

             EUR 

Weitere Fahrzeuge bitte auf gesondertem Blatt beifügen.                      wird von Behörde 
ausgefüllt: 

Gebühren insgesamt: 

 

 
Der Handwerkerparkausweis berechtigt nicht zum Parken am Firmensitz und in dessen 
Nähe. Der Parkausweis wird fahrzeugbezogen für die Dauer von 1 Jahr auf Widerruf erteilt. 

Er gilt nur während der allgemeinen Geschäftszeiten (montags bis Samstag von 7.00 Uhr 
bis 20.00 Uhr). 



 
 

Zusätzliche Angaben für bezirksweiten Handwerkerparkausweis:  
 
Die Erteilung eines regierungsbezirksweiten oder NRW-weiten Parkausweises ist nur für 
Service- und Werkstattfahrzeuge der nachstehenden Handwerksbetriebe möglich:  
 
 
Handwerksordnung  Anlage A : 
 
Maurer und Betonbauer, Ofen- und Luftheizungsbauer, Zimmerer, Dachdecker, 
Straßenbauer,  Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer,  Brunnenbauer, Steinmetz- und 
Bildhauer, Stuckateure, Maler- und Lackierer, Gerüstbauer,  Schornsteinfeger, Metallbauer, 
Kälteanlegebauer, Klempner, Installateur- und Heizungsbauer, Elektrotechniker,  
Elektromaschinenbauer, Tischler und Glaser. 
 
Oder 
 
Handwerksordnung Anlage  B : 
 
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger, Estrichleger, Parkettleger, Rollladen- und Jalousiebauer,  
Raumausstatter, Schilder- und Lichtreklamehersteller, Eisenflechter, 
Bautrocknungsgewerbe, Bodenleger, Asphaltierer, Fuger, Holz- und Bautenschutzgewerbe, 
Rammgewerbe, Betonbohrer und –schneider, Rohr- und Kanalreinigung,  Kabelverleger, 
Einbau von genormten Baufertigteilen.  
 
Angaben zum Fahrzeug 
 
Hiermit versichere ich, dass dem/den  Service- und Werkstattfahrzeug(en) ein festes 
Kennzeichen zugeordnet ist, das/die Fahrzeug(e) feste Einbauten haben oder 
schweres Werkzeug oder Material transportieren/lagern und mit einem 
Firmenaufdruck versehen ist/sind. 

 
In der Anlage füge ich Kopien der folgenden Unterlagen zum Verbleib bei der Behörde bei:  
 

• Fahrzeugschein 
• Eintragsbestätigung der Handwerkskammer/ Handwerksrolle (Vor- und 

Rückseite) 
• Gewerbeanmeldung 
• Fotos vom Fahrzeug mit den festen Werbeaufdrucken (alle Ansichten)  

 
 
 
Ort, Datum: ___________________ 
 
 
 
Unterschrift/Firmenstempel: ________________________ 


